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Militär-Reit-Inftitut zu Hannover 348),

Arch.: Schu/ier.

           

Sind die Reitbahnen nicht in
directer Verbindung mit den
Pferdef’cällen,. fo wird meif’c ein
fog. Kühlftall direct neben der
Bahn erforderlich, um die Pferde
nach dem Reiten pflegen und vor
Erkältungen fchützen zu können.
Deäelbe Raum dient auch zur Auf-
nahme für diejenigen Pferde, welche
nicht fofort in die Bahn eingeführt
werden können.

Wie fchon erwähnt, find die

Reithäufer meif’c in Verbindung
mit Stallungen und anderen Bau-
lichkeiten, je nach dem Zweck der
ganzen Anlage,

Eines der grbfsartigften Eta-

bliffements diefer Art bildet das
auf einem Areal von 61/2 ha erbaute
grofse militärifche Reit-Inf’titut zu
Hannover (Fig. 357 ““).

Dafi"elbe umfafft im Wefentlichen dreier—

lei Baulichkeiten: ‘
I) zwei 'VVohngebäude für Officiere

nebft Cafino;

2) eine Caferne für die Mannfchaf-
ten, nebft Dienftwohnungen für

die Unterbeamten, und

3) Stallungen nebft Reitbahnen.

Daran reihen fich noch verfchiedene

Nebengebäude, Schmiede, Krankenfiall etc.

und die ganz getrennt von diefem Gebäude-

Complex liegende Villa des Chefs vom

Reit-Inititut.

In dem einen der unter I angeführten

Gebäude befinden fich Familienwohnungen

für zwei Directoren und zwei Rittmeil'ter,

in dem anderen Cafino-Räurne und Woh-

nungen für 14 unverheirathete Officiere.

Die Caferne iii; für 100 Mann und

108 Unterofficiere eingerichtet. In den

m Stallungen und Hofräumen if’t eine Trennung

“ der Unterofficier- und Officier-Reitfchule

durchgeführt. Die Ställe, für 408 Pferde

„; eingerichtet, find dreifchiffig, mit Kreuz-

gewölben überfpannt. Mit den Pferdeftällen

ftehen, unter Einfchaltung von Kühlf’tällen,

welche befonders im Intereffe der auswärts

wohnenden Officiere angelegt find, die Reit-

343) Nach: Zeitfchr. (1. Arch.- u. Ing.-Ver.

zu Hannover 1878, S. 309 u. Bl. 147.


